
— die Förderung der Arbeit mit technisch begründeten 
Arbeitsnormen, Zeitnormativen und Bestzeiten und Ko
ordinierung der Zeitnormativkataloge für die Industrie,

— die Organisierung des Systems der Lenkung der mate
riell-technischen Versorgung, der Kooperationsbezie
hungen und der wirtschaftlichen Ausnutzung der mate
riellen und finanziellen Mittel,

— die Erziehung und Qualifizierung der Werktätigen, be
sonders der Leitungskräfte, den Einsatz der ausgebilde
ten wissenschaftlichen Kader der Fach- und Hochschulen, 
insbesondere in den führenden Zweigen der Volkswirt
schaft.
Zur wissenschaftlich fundierten Lösung dieser Aufgaben 

erarbeitet der Volkswirtschaftsrat Vorschläge für die per
spektivischen Aufgaben, erläßt Direktiven der Durchset
zung der ökonomischen Politik für die VVB und organi
siert die umfassende Ausnutzung der materiellen Inter
essiertheit im Rahmen der wirtschaftlichen Rechnungs
führung der WB. Der Volkswirtschaftsrat ist verantwort
lich für die Anleitung und Kontrolle der WB und Bezirks
wirtschaftsräte, was die Qualifizierung und Rechenschafts
legung der leitenden Kader dieser Organe einschließt.

Der Volkswirtschaftsrat leitet 'die Industrie nach dem 
Produktionsprinzip. Er verwirklicht seine Aufgaben durch 
die Industrieabteilungen, WB, Bezirkswirtschaftsräte, 
wissenschaftlichen Institute und staatlichen Kontore.

c) Die Industrieabteilungen des Volkswirtschaftsrates
Die Leiter der Industrieabteilungen des Volkswirtschafts

rates sind für die Ausarbeitung und Bilanzierung des 
Jahresplanes ihres Wirtschaftsbereiches, ausgehend von 
den Hauptrichtungen der Entwicklung von Wissenschaft 
und Technik, voll verantwortlich.

Sie haben nach dem Produktionsprinzip die ihnen unter
stellten WB, wissenschaftlichen Institute und Projektie
rungsbüros anzuleiten. Sie koordinieren die wissenschaft
lich-technische und ökonomische Entwicklung des gesamten 
Wirtschaftszweiges und sichern damit eine komplexe Lei
tung der Schwerpunktaufgaben. Ferner haben sie in Ab
stimmung mit der Staatlichen Plankommission die WB 
bei der Ausarbeitung des Perspektivplanes anzuleiten.
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